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81.37 Honorare für Architekten, 
Ziviltechniker, Baumeister –Praxisskizze 
(Dient der Einstiegsvermittlung in das jeweilige Thema und stellt keine 
vollumfängliche Darstellung des Sachverhaltes dar.) 

Was ist ein Generalplaner? 
Laut LM.VM. ist die Generalplanung (GP) unter 
dem Titel gemeinsame Teile gelistet. In den 
meisten Fällen wird die GP durch den Architekten 
erbracht. Das ist aber nicht zwingend so. 

 
Aus LM.VM. Übersicht der Leistungsmodelle 

 
„Generalplanung [GP.Ltg/Mgt] umfasst die 
organisatorische und fachliche Zusammenführung 
der im GP-Vertrag gemeinsam vergebenen 
Leistungen“ – so wird das Leistungsmodell 
zusammengefasst. 
 
Organisatorisch heißt: Der Generalplaner 
beauftragt die Fachplaner, ist für deren Leistung 
verantwortlich und rechnet gegenüber dem 
Auftraggeber ab. 
 
Der Architekt ist für die fachliche Koordination und 
Integration der Fachplanerleistungen 
verantwortlich. Der Genearlplaner für das 
fachliche Zusammenführen. Beides ergänzt und 
überscheidet sich. 
 
Für kleiner Bauafgaben gibt es den „GP light“. Laut 
LM.VVM. ist dies unter GP.2a in 18 Punkten 
zusammengefasst. 

 
Aus LM.VM. GP Leistungsbild GP.2a 

 

Der „normale Generalplaner“ GP.2b ist in 5 
Leistunsphasen gegliedert – LPH1 Aufbau – 
LPH2+3+4 Planung – LPH5+6+7 Vorbereitung 
Ausführung – LPH8 Ausführung – LPH Abschluss.  
 
In allen 5 Phasen werden die Titel A Organisation, 
Information, Koordination und Dokumentation - B 
Qualitäten und Quantitäten – C Kosten und 
Finanzierung – D Termine und Kapazitäten und E 
Verträge und Versicherungen behandelt. 

  
Aus LM.VM GP Leistungsbild Planung 

 
Hat der Bauherr einen Generalplaner beauftragt, 
bekommt er alle Planungsleistungen aus einer 
Hand. Der Generalplaner ist für diese 
verantwortlich. 
 
Beauftragt der Bauherr jeden Planer einzeln, ist 
jeder Planer für seinen Teil verantwortlich. 
 
Diese Teile zu koordinieren und in die 
Gesamtplanung zu integrieren ist jedenfalls 
Aufgabe des Architekten. 


